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J. Eibach: Frankfurter Verhöre

Die historische KriminalitÃ¤tsforschung kon-
zentrierte sich in Deutschland zunÃ¤chst auf die
spÃ¤tmittelalterliche Stadt, und erst in den letzten Jah-
ren entstanden Untersuchungen zu einzelnen Territori-
en des frÃ¼hneuzeitlichen Alten Reiches. Mit der Ar-
beit von Joachim Eibach liegt nun auch eine Fallstu-
die zur KriminalitÃ¤t in einer Reichsstadt des 18. Jahr-
hunderts â Frankfurt am Main â vor. Wie die meisten
Studien nutzt sie Quellen, AnsÃ¤tze und Instrumen-
tarium der historischen KriminalitÃ¤tsforschung, um
auch sozial- und kulturgeschichtlichen Fragestellungen
nachzugehen. Es geht dem Autor folglich nicht primÃ¤r
um Strafrecht, Justiz und Strafvollzug, sondern um die
soziÃ¶konomischen Bedingungen, unter denen Krimi-
nalitÃ¤t âproduziertâ, zugeschrieben und sanktioniert
wurde. Strafjustiz wird folglich als âPrisma der Lebens-
weltenâ verstanden (S. 26), das eine Analyse der sozialen,
kulturellen und rechtlichenDimensionen der Frankfurter
Delinquenz des 18. Jahrhunderts ermÃ¶glichen soll, um
vor allem das âSozialprofil der beteiligten Akteureâ und
âdie Rechtserfahrungen der Lebensweltenâ aufzuhellen
(S. 36). Eibach weist allerdings dem institutionellen und
rechtlichen Rahmen, in dem die Kriminalquellen ent-
standen, wesentliche Bedeutung zu und beschreibt die-
sen luzide in einem gelungen Kapitel (II. Voraussetzun-
gen und Rahmenbedingungen). Als theoretisches Mo-
dell legt der Autor den in der KriminalitÃ¤tsforschung
Ã¼berwiegend verwendeten Etikettierungsansatz zu-
grunde und bekundet gegenÃ¼ber den Theoremen âSo-
zialdisziplinierungâ (G. Ostreich) und âProzeÃ der Zivi-

lisationâ (N. Elias) Skepsis, freilich ohne sich mit diesen
nÃ¤her auseinanderzusetzen. Hinsichtlich Funktionen
und Wirkungen von Strafjustiz bleibt es ebenfalls bei
knappen Verweisen auf âsoziale Kontrolleâ und âMacht-
ausÃ¼bung herrschender gesellschaftlicher Gruppenâ
(S. 25), ohne dass diese theoretischen Grundannahmen â
wie im Ã¼brigen auch das Konzept der Lebenswelten â
genauer diskutiert wÃ¼rden.

Methodisch steht die qualitative Analyse der Krimi-
nalquellen (VerhÃ¶rprotokolle, Rechtsgutachten, Sup-
pliken u.a.m.) im Mittelpunkt, wobei sich Eibach der ob-
rigkeitlichen PrÃ¤gung und forensischen Konstruktion
der Texte quellenkritisch bewusst ist. Als Basis dient zu-
dem eine quantitative Auswertung der FÃ¤lle, von denen
sich fÃ¼r das frÃ¼hneuzeitliche Frankfurt rund 11000
nachweisen lassen. Um diese Masse zu bÃ¤ndigen, be-
schrÃ¤nkt sich der Autor auf eine einfache AuszÃ¤hlung
der FÃ¤lle der Jahre 1717-1806 und arbeitet bei der in-
haltlichen Analyse mit Stichproben fÃ¼r die Jahre 1741-
43, 1771-75 und 1801-05. Aufgrund fehlender Ãberliefe-
rung kann er allerdings einen groÃen Bereich der Kri-
minalitÃ¤t â die so genannte âSittlichkeitsdelinquenzâ â
nicht berÃ¼cksichtigen, und die Analysewird auf die De-
liktfelder âpolitische Konflikteâ, âGewaltâ und âEigen-
tumâ konzentriert, fÃ¼r die fÃ¼nf weitere, abweichende
Stichproben erhoben werden. Die âformalen GrÃ¼ndeâ,
die Eibach fÃ¼r diese Auswahl anfÃ¼hrt (S. 28f.), schei-
nen dem Rezensenten allerdings nicht ausreichend. Auch
wenn es primÃ¤r um den zunehmenden Wandel am En-
de des Ancien RÃ©gime gehen soll, muss die Daten-
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grundlage breiter sein: Drei Stichprobenjahre fÃ¼r den
gesamten Zeitraum von 1700 bis 1770 genÃ¼gen kaum,
um langfristige Entwicklungen von KriminalitÃ¤t und
Strafpraxis zuverlÃ¤ssig bestimmen zu kÃ¶nnen. Zu-
dem lÃ¤sst sich anhand der einfachen ZÃ¤hlung aller
FÃ¤lle zwischen 1717 und 1806 nicht die Delinquenz
insgesamt bestimmen (S. 28, 89ff.): Denn in einem Fall
kÃ¶nnen mehrere Delikte von mehreren Delinquenten
begangen und bestraftworden sein, was gerade bei âMas-
sendeliktenâ wie SchlÃ¤gereien oder von âBandenâ be-
gangenen DiebstÃ¤hlen zu erheblichen Verschiebungen
fÃ¼hrt. Zwar werden Diebstahl und Hehlerei separat
gezÃ¤hlt, bei anderen Delikten bleibt die quantitative
BerÃ¼cksichtigung von Mehrfachdelikten jedoch diffus.
Die Grafiken und AusfÃ¼hrungen zur âDelinquenzent-
wicklungâ (S. 95) und zu Spektrum bzw. Entwicklung der
Strafen (S. 387-389) kÃ¶nnen folglich langfristige Ent-
wicklungen nur bedingt deutlichmachen:Warum z.B. die
Fallzahlen 1750-52 stark steigen, bleibt ungeklÃ¤rt, die
Verteilung der Strafen (Graphik S. 387) in Bezug auf alle
Delinquenten und Delikte ist unklar, nicht einmal abso-
lute Zahlen sind angegeben.

Insofern bleiben auch die Schlussfolgerungen zum
Wandel der Strafpraxis im âZeitalter der AufklÃ¤rungâ,
zum Zusammenhang zwischen Ã¶konomischer Ent-
wicklung und KriminalitÃ¤t (Brotpreise, Versorgungs-
krisen) sowie zu der in der Forschung kontrovers disku-
tierten These einer Abnahme der Gewalt- und Zunahme
der Eigentumsdelinquenz stellenweise kursorisch: Dass
die KriminalitÃ¤tsspitze im Jahr 1751 nichtmit dem nied-
rigen Brotpreis koinzidiert, âohne daÃ hierfÃ¼r ein plau-
sibler Grund benannt werden kannâ (S. 99) erscheint pro-
blematisch, wenn nicht geklÃ¤rt wird, wie sich die Kri-
minalitÃ¤t im Jahr 1751 zusammensetzte und wie es zu
dieser HÃ¤ufigkeitsspitze kam. Zumal Eibach insgesamt
die Interdependenzen von BevÃ¶lkerungsentwicklung,
Armut und KriminalitÃ¤t betont. Auch der Zusammen-
hang zwischen âAufklÃ¤rungâ und der Zunahme der auf
âBesserungâ zielenden âFreiheits- und Arbeitsstrafen im
Zeitalter der AufklÃ¤rungâ (S. 400) lÃ¤sst sich kaum di-
rekt aus den drei StichprobenzeitrÃ¤umen herauslesen,
denn schlieÃlich wurde das Frankfurter Zuchthaus be-
reits 1679 erÃ¶ffnet, und seit Ende des 17. Jahrhunderts
war auch die Arbeitsstrafe des Schanzens in Gebrauch.
Dass die Frankfurter Justiz in einem linearen Wirkungs-
zusammenhang zwischen Diskurs und Praxis hinsicht-
lich der Strafzwecke âBesserungâ/âDisziplinierungâ âim
Zuge der AufklÃ¤rung Neulandâ betrat (S. 418) wird
nicht belegt, zumal âdie AufklÃ¤rungâ und âihr Zeit-
alterâ als plakative Begriffe verwendet und ihre kon-

krete AusprÃ¤gung bzw. Wirkung fÃ¼r Frankfurt und
seine Strafjustiz nicht nÃ¤her bestimmt werden. Der
von Eibach beschriebene und mit anderen Territorien
Ã¼bereinstimmende Wandel der Strafzwecke von einem
theokratischen zu einem utilitaristischen Strafmodell soll
keineswegs bestritten werden, doch reicht nach Auffas-
sung des Rezensenten âAufklÃ¤rungâ oder die zeitliche
Einordnung in deren wie auch immer nÃ¤her zu bestim-
mendes âZeitalterâ als generelles ErklÃ¤rungstheorem
fÃ¼r die spezifischen VerhÃ¤ltnisse einer Reichsstadt
kaum aus.

Dagegen kann Eibach die Praxis der einzelnen Straf-
arten anhand der qualitativen Analyse der Kriminalak-
ten prÃ¤ziser herausarbeiten und gleichzeitig die Ent-
scheidungslogiken der Richter aufhellen: Zutreffend las-
sen sich diese als selektive Anwendung des Strafrechts
beschreiben, bei der Konfliktschlichtung zwischen ein-
heimischen Delinquenten und Repression/Ausgrenzung
gegenÃ¼ber Fremden, Vaganten und AngehÃ¶rigen
von Randgruppen dominieren. Letztlich blieb die âSta-
bilisierung sozialer Ordnung im Hinblick auf die Be-
festigung von Herrschaftâ ein permanenter Grundzug
der Frankfurter Strafjustiz (S. 425). Dies macht auch
die Detailanalyse der drei Deliktfelder âpolitische Kon-
flikteâ (Kapitel III), Gewalt (Kapitel IV) und Eigen-
tum (Kapitel V) deutlich. Geschickt verknÃ¼pft Eibach
hier die Analyse exemplarischer FÃ¤lle mit den so-
zialen und Ã¶konomischen Strukturen der Reichsstadt
und gelangt zu einer mehr oder weniger âdichten Be-
schreibungâ der Lebenswelten. Der Wandel der Protest-
kultur vom Fettmilchaufstand bis zur FranzÃ¶sischen
Revolution und der jeweils differenzierte Einsatz von
Strafjustiz und/oder KonflikteindÃ¤mmung durch den
Rat werden ebenso wie Praxis und Formenwandel
der insbesondere im Handwerk lokalisierten Gewalt-
kulturen Ã¼berzeugend herausgearbeitet. BezÃ¼glich
der ZusammenhÃ¤nge zwischen Eigentumsdevianz und
stÃ¤dtischer Lebenswelt kann Eibach ebenfalls mit pro-
funden Ergebnissen, vor allem bezÃ¼glich der spezifi-
schen Kriminalisierung des Gesindes (âHausdiebstahlâ)
und der Frankfurter Juden (âBetrugâ) aufwarten.

Im Ergebnis resÃ¼miert Eibach knapp zentrale
Strukturmerkmale der reichsstÃ¤dtischen Strafjustiz und
âLebensweltenâ des 18. Jahrhunderts, die durchaus mit
anderen frÃ¼hneuzeitlichen StÃ¤dten, Territorien oder
Staaten vergleichbar sind; allerdings fehlt eine verglei-
chende Einordnung und Bewertung auf der Basis der
neueren Forschung gÃ¤nzlich. Die Frankfurter Strafjus-
tiz war gesellschaftlich akzeptiert und es bestand weit-
gehend Konsens trotz einer stratifizierten, sozial unglei-
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chen StÃ¤ndegesellschaft; der âDissensâ zwischen Ob-
rigkeit und Stadtbewohnern blieb auf einzelne Konflik-
te bzw. Konfliktfelder begrenzt, und die sanktionier-
te KriminalitÃ¤t verweist nicht auf ein Gegenmodell
von Rechtsvorstellungen. Weder lÃ¤sst sich die Delin-
quenz als ein Protestverhalten von Unterschichten oder
Untertanen im Sinne des Konzeptes des âsocial cri-
meâ deuten noch existierte eine âkriminelleâ Unter-
oder Gegenwelt. Die Interaktion zwischen Untertanen
und Obrigkeit im Rahmen der Strafjustiz und damit
einhergehend Justiznutzung, Konfliktregulierung, Erhal-
tung des stÃ¤dtischen Friedens, âIntegrationâ sowie ein
utilitaristischer Grundzug bestimmten die âlebenswelt-
liche Rechtserfahrungâ wie die Justizpraxis â zumin-
dest was die âeinheimischenâ Nutzer und Delinquen-
ten betrifft. Dem gegenÃ¼ber steht die repressive Sei-
te der Strafjustiz, die âvor allem fremde und mangel-
haft integrierte Unterschichtenâ ausgrenzte, um sozia-
le Ungleichheit zu befestigen, und aus dieser Perspek-
tive erscheint das 18. Jahrhundert als ein âJahrhun-
dert der Unterschichten-Delinquenzâ, die sich aus Be-
vÃ¶lkerungswachstum und Armut speiste (S. 428). Am-
bivalent gedeutet wird der Prozess der âVerobrigkeitli-
chungâ und âJuridifizierungâ der Strafjustiz, den auch die
Frankfurter Obrigkeit vorantrieb, indem sie obrigkeitli-
che KonfliktlÃ¶sungsmechanismen an die Stelle infor-
meller sozialer Kontrolle setzte und ihre Stellung als Ga-
rantin des Stadtfriedens monopolisierte. Dies wertet Ei-
bach zumindest partiell als âKolonialisierung der Lebens-
weltenâ, nicht jedoch als âSozialdisziplinierungâ oder
âZivilisationâ, auch wenn weder die âFunktionsweisen
der Obrigkeit noch die Lebensweltenâ (S. 429) als statisch
angesehen werden kÃ¶nnten. Ein Wandel sei vor allem
im hÃ¶heren und mittleren BÃ¼rgertum bezÃ¼glich

âder Kultur des Streitaustrags, der Geselligkeit und des
politischen Konfliktsâ auszumachen (S. 430). Die Gewalt-
delinquenz zog sich aus diesen Schichten wie auch aus
dem Ã¶ffentlichen Raum zurÃ¼ck und nahm insgesamt
ab. Dem entspricht der Befund, dass die BÃ¼rgerschaft
Protest weniger mit gewaltsamen GroÃaktionen - wie
dem Fettmilchaufstand - und eher auf rechtlichem Weg
austrug. Nimmt man die Ã¼berwiegend den Randgrup-
pen und Unterschichten zugeschriebene Eigentumsde-
linquenz hinzu, kÃ¶nne die Gesamtentwicklung als eine
neue Polarisierung Ã¼ber alte Standesgrenzen hinweg
und letztlich als zunehmende Partizipation des hÃ¶heren
BÃ¼rgertums an der Stadtherrschaft und als “Herrschaft
der BÃ¼rger Ã¼ber Unterschichten” (S. 431) gedeutet
werden.

Diese teilweise zirkulÃ¤r und widersprÃ¼chlich er-
scheinenden Deutungsmuster - einerseits Akzeptanz
und Konsens, andererseits Ausgrenzung und Polari-
sierung - besitzen zwar partiell fÃ¼r einzelne Fel-
der der stÃ¤dtischen KriminalitÃ¤t und Strafjustiz Er-
klÃ¤rungskraft, eine argumentativ stringente theoreti-
sche Einordnung der Entwicklungsprozesse und Inter-
dependenzen zwischen obrigkeitlicher Strafjustiz, Krimi-
nalitÃ¤t und stÃ¤dtischen Lebenswelten in der Reichs-
stadt der FrÃ¼hen Neuzeit liefert Eibach damit jedoch
nicht. Der dennoch nicht zu bezweifelnde groÃe Wert
der Studie liegt dann auch eher in der konkreten Ana-
lyse und Darstellung der drei Devianzfelder âpolitische
Konflikteâ, âGewaltâ und âEigentumâ, auf denen Ei-
bach mittels der Sonde KriminalitÃ¤tsforschung durch-
aus Ã¼berzeugende Ergebnisse erarbeitet und so auf-
schlussreiche Einblicke in die Lebenswelten einer Reichs-
stadt des 18. Jahrhunderts gibt.
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